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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12377
öffentlich
05.04.2018
Julia Tesche

Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 41 "Klützer Straße/ 
Rudolf-Breitscheid-Straße" der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB
Beschluss zur Präzisierung der Entwicklungsziele
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen verfolgt die Zielsetzung, die vorhandene Wohnnut-
zung im Plangeltungsbereich zu sichern. Es handelt sich um ein bereits bebautes Gebiet, 
das derzeit bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. 

Die planerische Zielsetzung besteht darin, innerhalb des Plangebietes die Wohnnutzung zu 
sichern und dieser den Vorrang einzuräumen. Mit der Änderung des Baugesetzbuches erge-
ben sich neue Möglichkeiten zur Feinsteuerung auch von Ferienwohnungen innerhalb der 
Baugebiete, insbesondere in Wohngebieten, unter Berücksichtigung des § 13a BauNVO. 

Zur planungsrechtlichen Regelung der Art der baulichen Nutzung stellt die Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen den Bebauungsplan Nr. 41 auf. Die Gemeindevertretung hat in ihrer 
Sitzung am 18. Dezember 2017 den Beschluss zur Aufstellung der Satzung über den Bebau-
ungsplan Nr. 41 gefasst und im Amtsblatt vom 28. Dezember 2017 bekannt gegeben.

Die derzeit vorhandenen Nutzungen werden im Rahmen einer Bestandsaufnahme ermittelt. 
Dazu sollen die Eigentümer innerhalb des Plangebietes zum vorhandenen Bestand befragt 
werden. Weiterhin ist der genehmigte Bestand über das Amt Klützer Winkel bzw. den Land-
kreis Nordwestmecklenburg zu ermitteln. 

Aufgrund der Zielsetzung der Gemeinde, die Wohnnutzung im Plangebiet planungsrechtlich 
zu sichern, ist über den Rahmen der Zulässigkeit von Ferienwohnungen im Plangebiet zu 
entscheiden und dies entsprechend festsetzen. 

Ebenfalls ist zu prüfen, ob eine Verdrängung der Wohnfunktion durch Zweitwohnungsnutzun-
gen, in der die Nutzer lediglich sporadisch und für einen kurzen Zeitraum anwesend sind, im 
Plangebiet zu befürchten ist. Es ist zu hinterfragen, ob negative Folgen für das Plangebiet 
durch Verödung des Plangebietes infolge saisonal bedingtem Leerstand ("Rollladensied-
lung") zu befürchten sind. In diesem Fall wäre ein Ausschluss von Nebenwohnsitzen zu prü-
fen.

Innerhalb des Plangebietes sind nur mehrgeschossige Wohnhäuser vorhanden; kleinteilige 
Wohnbebauung mit Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern ist im Plange-
biet nicht vorzufinden. 
Das städtebauliche Konfliktpotenzial, welches das Nebeneinander von Wohnen und Ferien-
wohnen aufgrund der unterschiedlichen Schutzbedürfnisse birgt, soll möglichst gering gehal-
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ten werden. Es wird die Zielsetzung verfolgt, die Wohnnutzung zu sichern. Auch untergeord-
nete Feriennutzung ist kein Ziel.

- Die im Plangebiet vorhandenen Mehrfamilienhäuser (mehrgeschossiger Wohnungs-
bau) sollen dem Dauerwohnen vorbehalten bleiben.

- Somit sollen für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 Ferienwohnungen 
nicht zulässig sein, vorbehaltlich der Erkenntnisse aus der noch vorzunehmenden Be-
standsaufnahme.

Weiterhin erfolgt nach der Bestandsaufnahme die Auseinandersetzung, ob eine Beschrän-
kung von Zweit- und Nebenwohnsitzen innerhalb des Plangebietes erfolgen soll. 
.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die Präzi-
sierung der Entwicklungsziele innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 41 wie folgt:

- Die im Plangebiet vorhandenen Mehrfamilienhäuser (mehrgeschossiger Wohnungs-
bau) sollen dem Dauerwohnen vorbehalten bleiben. Ferienwohnungen sind hier un-
zulässig.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Formular Bestandsaufnahme, Übersichtsplan
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Bebauungsplan Nr. 41 "Klützer Straße/ Rudolf-Breitscheid-Straße"   
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
Bestandsaufnahme zur Art der baulichen Nutzung 
 
1. Grundstück   
 

□ Straße/ Hausnr.: ……………………………………………………………… 
 

□ Anzahl der Wohnungen gesamt auf dem Grundstück (Wohnen inklusive 
Zweitwohnen, Ferienwohnen, Wochenendhausnutzung): .................... 
 

□ Sonstige abgeschlossene Einheiten, z.B. Werkstatt o.ä.: …………….. 
 
 
2. Angaben zur Person (Eigentümer des Grundstückes) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Firma 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer (Hauptwohnsitz des Eigentümers) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Wohnort (Hauptwohnsitz des Eigentümers) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail, sofern eine Korrespondenz per e-mail möglich 
 
 
3. Angaben zur Nutzung des Grundstückes  
 

□ Leerstand  ja  (Anzahl: ….)   /  nein  
 

□ Wohngrundstück/ inklusive Zweitwohnung  
 (Wochenendhaus-/ Ferienwohnungsnutzung wird unter diesem Punkt nicht erfasst) 

□ vom Grundstückseigentümer selbst als Hauptwohnsitz genutzt:  ja/  nein 
□ vom Grundstückseigentümer selbst als Zweitwohnsitz genutzt:  ja/  nein 
□ Anzahl der Wohneinheiten (nur Dauerwohnung/ Zweitwohnung): .......... 
□ davon vermietete Wohneinheiten (nur Dauerwohnung/ Zweitwohnung): .......... 

 
□ Wochenendhaus (selbstgenutzt)  ja/  nein 

□ Anzahl der Einheiten: ............. 
 

□ Ferienwohnung (Vermietung an einen wechselnden Personenkreis für 
Ferienzwecke)  ja/  nein 

□ Anzahl der Ferienwohnungen: ............. 
□ die Ferienwohnung/en befinden sich in einem Gebäude mit der Wohnnutzung:  
 ja/  nein 

□ die Ferienwohnung/en befinden sich in einem separaten Gebäude:  
 ja/  nein 
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□ gewerbliche Nutzung  ja/  nein 
□ Nutzungsart (en):  .......................................                         
□ Anzahl der gewerblichen Einheiten: ............ 

 
□ sonstige Nutzung  ja/  nein 

□ Nutzungsart (en): .......................................                        
□ Anzahl der Einheiten: ............. 

 
Sofern das Grundstück mehrere der unter Punkt 3 genannten Nutzungen aufweist, bitten wir 
um Übergabe eines Lageplanes mit Darstellung der einzelnen Gebäude für die Zuordnung 
der Nutzungen auf dem Grundstück (z.B. Erdgeschoss, Dachgeschoss, separate Gebäude 
im hinteren Grundstücksbereich). 
 
Bemerkungen 
            
            
            
             
 
 
……………………………………………………. 
Datum/ Unterschrift 
 
 
Bitte per Post, Fax oder Email zurücksenden an: 
 
Amt Klützer Winkel 
Bauamt 
Frau Tesche 
Schloßstraße 1 
 
23948 Klütz 
 
Telefon: 038825-393407    
Telefax: 038825 / 393-19    
E-Mail:   j.tesche@kluetzer-winkel.de  
 
 
Öffnungszeiten:  
Montag:    geschlossen 
Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr 
Mittwoch   08.30 – 12.00 Uhr 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr 
Freitag    08.30 – 12.00 Uhr 
 
Wir bitten um Rücksendung innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt dieses Bogens.  
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12378
öffentlich
05.04.2018
Julia Tesche

Satzung über den einfachen Bebauungsplan Nr. 42 für das Wohn-
gebiet Friedrich-Engels-Straße, August-Bebel-Straße, Ostseering, 
Ringstraße, Fasanenweg und Weidenstieg im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13 BauGB 
Beschluss zur Präzisierung der Entwicklungsziele
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen verfolgt die Zielsetzung, die vorhandene Wohnnut-
zung im Plangeltungsbereich zu sichern. Es handelt sich um ein bereits bebautes Gebiet, 
das derzeit bauplanungsrechtlich nach § 34 BauGB zu beurteilen ist. 

Die planerische Zielsetzung besteht darin, innerhalb des Plangebietes die Wohnnutzung zu 
sichern und dieser den Vorrang einzuräumen. Mit der Änderung des Baugesetzbuches erge-
ben sich neue Möglichkeiten zur Feinsteuerung auch von Ferienwohnungen innerhalb der 
Baugebiete, insbesondere in Wohngebieten, unter Berücksichtigung des § 13a BauNVO. 

Zur planungsrechtlichen Regelung der Art der baulichen Nutzung stellt die Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen den Bebauungsplan Nr. 42 auf. Die Gemeindevertretung hat in ihrer 
Sitzung am 18. Dezember 2017 den Beschluss zur Aufstellung der Satzung über den Bebau-
ungsplan Nr. 42 gefasst und im Amtsblatt vom 28. Dezember 2017 bekannt gegeben.

Die derzeit vorhandenen Nutzungen werden im Rahmen einer Bestandsaufnahme ermittelt. 
Dazu sollen die Eigentümer innerhalb des Plangebietes und im angrenzenden Gebiet des 
Bebauungsplanes Nr. 26 zum vorhandenen Bestand befragt werden. Weiterhin ist der ge-
nehmigte Bestand über das Amt Klützer Winkel bzw. den Landkreis Nordwestmecklenburg 
zu ermitteln. 

Aufgrund der Zielsetzung der Gemeinde, die Wohnnutzung im Plangebiet planungsrechtlich 
zu sichern, ist über den Rahmen der Zulässigkeit von Ferienwohnungen im Plangebiet zu 
entscheiden und dies entsprechend festsetzen. 

Ebenfalls ist zu prüfen, ob eine Verdrängung der Wohnfunktion durch Zweitwohnungsnutzun-
gen, in der die Nutzer lediglich sporadisch und für einen kurzen Zeitraum anwesend sind, im 
Plangebiet zu befürchten ist. Es ist zu hinterfragen, ob negative Folgen für das Plangebiet 
durch Verödung des Plangebietes infolge saisonal bedingtem Leerstand ("Rollladensied-
lung") zu befürchten sind. In diesem Fall wäre ein Ausschluss von Nebenwohnsitzen zu prü-
fen.

Das städtebauliche Konfliktpotenzial, welches das Nebeneinander von Wohnen und Ferien-
wohnen aufgrund der unterschiedlichen Schutzbedürfnisse birgt, soll möglichst minimiert 
bzw. gering gehalten werden. Hier werden als Möglichkeiten gesehen:
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- Ferienwohnung nur zulässig untergeordnet zur Hauptnutzung "Wohnen" innerhalb ei-
nes Gebäudes. 

- keine ganzen Häuser nur mit Ferienwohnen,
- Die im Plangebiet vorhandenen Mehrfamilienhäuser (mehrgeschossiger Wohnungs-

bau) sollen dem Dauerwohnen vorbehalten bleiben.
- Eine Nutzung mit Ferienwohnen untergeordnet zur Hauptnutzung Wohnen soll inner-

halb der kleinteiligen Wohnbebauung (Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäu-
ser) zulässig sein.

Weiterhin erfolgt nach der Bestandsaufnahme die Auseinandersetzung, ob eine Beschrän-
kung von Zweit- und Nebenwohnsitzen innerhalb des Plangebietes erfolgen soll.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die Präzi-
sierung der Entwicklungsziele innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 42 wie folgt:

- Eine Ferienwohnung ist nur zulässig untergeordnet zur Hauptnutzung "Wohnen" in-
nerhalb eines Gebäudes.

- Häuser nur mit Ferienwohnen sind unzulässig.
- Die im Plangebiet vorhandenen Mehrfamilienhäuser (mehrgeschossiger Wohnungs-

bau) sollen dem Dauerwohnen vorbehalten bleiben. Ferienwohnungen sind hier un-
zulässig.

- Eine Nutzung mit Ferienwohnen untergeordnet zur Hauptnutzung "Wohnen" soll in-
nerhalb der kleinteiligen Wohnbebauung (Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihen-
häuser) zulässig sein.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
- Formular Bestandsaufnahme,
- Übersichtsplan.
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Bebauungsplan Nr. 42 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für das Wohngebiet 
Friedrich-Engels-Straße, August-Bebel-Straße, Ostseering, Ringstraße, Fasanenweg 
und Weidenstieg 
Bestandsaufnahme zur Art der baulichen Nutzung 
 
1. Grundstück   
 

□ Straße/ Hausnr.: ……………………………………………………………… 
 

□ Anzahl der Wohnungen gesamt auf dem Grundstück (Wohnen inklusive 
Zweitwohnen, Ferienwohnen, Wochenendhausnutzung): .................... 
 

□ Sonstige abgeschlossene Einheiten, z.B. Werkstatt o.ä.: …………….. 
 
 
2. Angaben zur Person (Eigentümer des Grundstückes) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Firma 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Straße, Hausnummer (Hauptwohnsitz des Eigentümers) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Postleitzahl, Wohnort (Hauptwohnsitz des Eigentümers) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail, sofern eine Korrespondenz per e-mail möglich 
 
 
3. Angaben zur Nutzung des Grundstückes  
 

□ Leerstand  ja  (Anzahl: ….)   /  nein  
 

□ Wohngrundstück/ inklusive Zweitwohnung  
 (Wochenendhaus-/ Ferienwohnungsnutzung wird unter diesem Punkt nicht erfasst) 

□ vom Grundstückseigentümer selbst als Hauptwohnsitz genutzt:  ja/  nein 
□ vom Grundstückseigentümer selbst als Zweitwohnsitz genutzt:  ja/  nein 
□ Anzahl der Wohneinheiten (nur Dauerwohnung/ Zweitwohnung): .......... 
□ davon vermietete Wohneinheiten (nur Dauerwohnung/ Zweitwohnung): .......... 

 
□ Wochenendhaus (selbstgenutzt)  ja/  nein 

□ Anzahl der Einheiten: ............. 
 

□ Ferienwohnung (Vermietung an einen wechselnden Personenkreis für 
Ferienzwecke)  ja/  nein 

□ Anzahl der Ferienwohnungen: ............. 
□ die Ferienwohnung/en befinden sich in einem Gebäude mit der Wohnnutzung:  
 ja/  nein 

□ die Ferienwohnung/en befinden sich in einem separaten Gebäude:  
 ja/  nein 
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□ gewerbliche Nutzung  ja/  nein 

□ Nutzungsart (en):  .......................................                         
□ Anzahl der gewerblichen Einheiten: ............ 

 
□ sonstige Nutzung  ja/  nein 

□ Nutzungsart (en): .......................................                        
□ Anzahl der Einheiten: ............. 

 
Sofern das Grundstück mehrere der unter Punkt 3 genannten Nutzungen aufweist, bitten wir 
um Übergabe eines Lageplanes mit Darstellung der einzelnen Gebäude für die Zuordnung 
der Nutzungen auf dem Grundstück (z.B. Erdgeschoss, Dachgeschoss, separate Gebäude 
im hinteren Grundstücksbereich). 
 
Bemerkungen 
            
            
            
             
 
 
……………………………………………………. 
Datum/ Unterschrift 
 
 
Bitte per Post, Fax oder Email zurücksenden an: 
 
Amt Klützer Winkel 
Bauamt 
Frau Tesche 
Schloßstraße 1 
 
23948 Klütz 
 
Telefon: 038825-393407    
Telefax: 038825 / 393-19    
E-Mail:   j.tesche@kluetzer-winkel.de  
  
 
 
Öffnungszeiten:  
Montag:    geschlossen 
Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr 
Mittwoch   08.30 – 12.00 Uhr 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr 
Freitag    08.30 – 12.00 Uhr 
 
Wir bitten um Rücksendung innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt dieses Bogens.  
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12384
öffentlich
05.04.2018
Julia Tesche

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22a Campingplatz - 
Ost der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Mit dem Schreiben vom 06.03.2018 wird der Antrag gestellt, eine Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 22a „Campingplatz Ost“ der Gemeinde Boltenhagen auf Kosten des Antragstellers 
zu erlassen.
Grund der begehrten Änderung ist die zulässige Errichtung einer baulichen Anlage in Form 
eines Kassenhauses für die Stellplätze.
Bei Zustimmung der begehrten Bauleitplanänderung bedarf es des Abschlusses eines städ-
tebaulichen Vertrages. Darin wird u. a. die Kostenübernahme aller anfallenden Kosten durch 
die Antragsteller geregelt. Ein Planungsbüro ist festzulegen bzw. zu empfehlen. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, dem Antrag auf 
Erlass der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 a „Campingplatz Ost“ der Gemeinde Bol-
tenhagen gemäß beigefügtem Antrag auf Kosten des Antragstellers stattzugeben.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine, da Kostenübernahmeerklärung durch städtebaulichen Vertrag geregelt wird

Anlagen:
Anträge
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12394
öffentlich
10.04.2018
Monique Rieske

Gemeinsamer Antrag der Fraktion SPD/Linke/Hanse und der CDU 
Fraktion
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
hier: Umbau und Sanierung des alten Feuerwehrgebäudes als Mul-
tifunktionshaus
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Fraktion SPD/Linke/Hanse und die CDU Fraktion haben mit Schreiben vom 10. April 
2018 einen Antrag zur Aufnahme einer Angelegenheit auf die Tagesordnung gestellt, siehe 
Anlage.

Beschlussvorschlag:

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
- Antrag der Fraktion SPD/Linke/Hanse und der CDU-Fraktion 

zu TOP 10.

13 von 81 in Zusammenstellung



 

Gemeinsamer Antrag der Fraktion SPD/Linke/Hanse und der CDU 
Fraktion 

der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

 

hier: Umbau und Sanierung des alten Feuerwehrgebäudes als 
Multifunktionshaus 

 

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeinde Ostseebad begrüßt grundsätzlich die öffentliche Nutzung 
des alten Feuerwehrgebäudes. Angestrebt wird eine multifunktionale 
Nutzung. 

Vorstellbar ist die Unterbringung des Jugendclub und/oder die 
Einrichtung eines Seniorentreffs und/oder die Einrichtung einer 
Heimatstube. 

Um das alte Feuerwehrgebäude nutzbar herzustellen, ist ein Umbau 
erforderlich. Welche Möglichkeiten der Nutzung das Gebäude bietet, 
muss durch einen Fachplaner belastbar festgestellt werden. 

Es muss somit eine entsprechende Beauftragung erfolgen. 

Die festgestellten Umbaumöglichkeiten werden dann in den kommunalen 
Gremien beraten. 

Auf Grundlage dessen behält sich die Gemeinde vor, eine Entscheidung 
zu treffen, ob und ggf. in welcher Form der Umbau beschlossen wird. 

Im Falle der positiven Votierung der Realisierung des Vorhabens, erfolgt 
diese ausschließlich mit Fördermitteln. 

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, unter welchen Bedingungen, in 
welcher Höhe, in welcher Form und ggf. unter welchen dinglichen 
Rechten ein finanzieller Zuschuss zur Herstellung eines 
Multifunktionshauses durch andere Fördermittelgeber gewährt werden 
kann. 
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Begründung: 

Ziel ist die Schaffung eines dauerhaften Angebotes für die 

Einheimischen. 

 

Beatrix Bräunig      Hans-Otto Schmiedeberg 

SPD/Linke/Hanse     CDU    
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12341
öffentlich
19.03.2018
Carola Mertins

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 21.4 der Stadt Klütz für einen 
Teilbereich der Ortslage Wohlenberg südlich der Landesstraße zwi-
schen dem Bebauungsplan Nr. 23 "Dat oole Huus" und dem Bebau-
ungsplan Nr. 21 Teil 3 für einen Teilbereich der Ortslage Wohlen-
berg
hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz hat die o.g. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21.4 für 
einen Teilbereich Wohlenberg beschlossen und zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
bestimmt. Die Planungsziele bestehen in der Sicherung des baulichen Bestandes. Darüber 
hinaus ist es beabsichtigt, eine Fläche für Stellplätze für die gewerbliche Nutzung 
planungsrechtlich vorzubereiten und zusätzlich eine Möglichkeit für Wohnbebauung zu 
etablieren. Sollte die Fläche für die Stellplätze in Zukunft einmal nicht mehr benötigt werden, 
soll die Möglichkeit zur Errichtung von Bebauung entstehen.
Der Siedlungskörper wird mit der vorliegenden Bauleitplanung unter Berücksichtigung der 
Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplanes als Mischgebiet dementsprechend 
entwickelt.
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im zweistufigen Regelverfahren nach den 
Vorgaben des Baugesetzbuches.
Die Nachbargemeinden werden um Stellungnahme gebeten. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt zur Satzung 
über den Bebauungsplan Nr. 21.4 der Stadt Klütz für einen Teilbereich der Ortslage 
Wohlenberg südlich der Landesstraße zwischen dem Bebauungsplan Nr. 23 "Dat oole 
Huus" und dem Bebauungsplan Nr. 21 Teil 3 für einen Teilbereich der Ortslage Wohlenberg 
weder Anregungen noch Bedenken zu äußern. Planungen der Gemeinde Boltenhagen 
werden durch diese Planungen nicht berührt. 

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
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über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
- Lage auf dem Luftbild
- Planzeichnung m. Planzeichenerklärung
- Originalunterlagen Protokollant
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12371
öffentlich
04.04.2018
Hurth, Jennifer

Entwicklung der "Marke Klützer Winkel" - Weiterführung des Vorha-
bens über den 01.08.2018 hinaus
hier: Grundsatzbeschluss zur Bereitschaft der Absicherung der Fi-
nanzierung
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Auf Initiative der Gemeinde Hohenkirchen soll über die Weiterentwicklung der „Marke Klützer 
Winkel“ beraten werden. 

Am 01.08.2017 wurde für das Projekt eine Vollzeitstelle – befristet auf ein Jahr – besetzt. Die 
Stelle ist angesiedelt beim Amt. Für dieses eine Jahr erhält das Amt einen Personalkosten-
zuschuss in Höhe von maximal 25.000 EUR vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ge-
sundheit M-V.

Eine Anschlussförderung (25.000 EUR) für den Zeitraum 01.08.2018 bis 31.07.2019 ist theo-
retisch gegeben. Eine entsprechende Beantragung wurde durchgeführt.

Prinzipiell scheint eine Stetigkeit der Stelle erforderlich, um die Markenbildung nachhaltig 
und belastbar voranzutreiben bzw. zu unterstützen. 

Die Gemeindevertretung von Hohenkirchen hat dazu bereits am 25.1.2018 den Beschluss 
gefasst, die Markenbildung über den Förderzeitraum hinaus finanziell zu unterstützen. Vor-
stellbar wäre ein Zeitraum von 3 Jahren, mit der Maßgabe der Gründung eines Vereines, in 
dem alle 6 amtsangehörigen Gemeinden und die Gewerbetreibenden Mitglied sind. 

Die Gemeinde Hohenkirchen ist bereit, Mitglied im Verein zur Markenbildung „Klützer Win-
kel“ zu werden, mit einer anteiligen Finanzierung in Höhe von 10.000,00 €.

Nach Gründung des Vereins könnte die Stelle dort weitergeführt werden. 

Grundsätzlich sollten sich die 6 amtsangehörigen Gemeinden zur Finanzierung der Stelle 
positionieren.

Die Kosten für 12 Monate stellen sich zurzeit wie folgt dar:

Ausgaben: 43.200 EUR Personalkosten
     12.000 EUR Sachkosten
      Summe 55.200 EUR

Für den Zeitraum 01.08.2018 bis 31.07.2019 ist eine Gegenfinanzierung von 25.000 EUR als 
Personalkostenzuschuss beantragt, so dass für diesen Zeitraum nur eine Unterfinanzierung 
von 30.200 EUR besteht.

Bei Nichtgewährung des Personalkostenzuschusses verbleibt es bei den Kosten in Höhe von 
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55.200 EUR.

 
  

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt wie folgt:

Prinzipiell besteht die Bereitschaft, die anteilige Finanzierung der Stelle für die Entwicklung 
der „Marke Klützer Winkel“ über den 01.08.2018 hinaus abzusichern.
Prämisse ist die Gründung eines Vereins zur Markenbildung, in dem nach Möglichkeit alle 
sechs amtsangehörigen Gemeinden Mitglied sind.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist bereit, Mitglied im Verein zur Markenbildung „Klüt-
zer Winkel“ zu werden. 

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beteiligt sich an der Finanzierung mit einem Betrag 
von _____________ €. 

Finanzielle Auswirkungen:

Die Höhe der Beteiligung der einzelnen Gemeinden ist noch zu verhandeln. 

Optional könnte der Schlüssel wie folgt sein:
 die Gemeinden zu gleichen Teilen (1/6) – Bei 55.200 EUR wären dies 9.200 EUR pro 

Gemeinde.
 nach Zahl der Beherbergungsbetten
 nach Zahl der Einwohner
 oder andere Ideen

Anlagen:
keine
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgeramt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12321
öffentlich
08.03.2018
Torsten Gromm

Beschluss über die Änderung der Vereinbarung über die Reinigung 
der Wertstoffsammelplätze und deren Finanzierung zwischen dem 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg 
und der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg hat eine neue Vereinba-
rung über die Reinigung der Wertstoffsammelplätze und deren Finanzierung übersandt. In-
halt der geänderten Vereinbarung ist die Umstellung auf eine jährliche Zahlungsweise sowie 
die Erhöhung der durch den Abfallwirtschaftsbetrieb gezahlten Entgelte zum 
01. Januar 2019.
Bisher wurden durch den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg 
2.346,16 Euro in vier Raten zu je 586,54 Euro an die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für 
die Reinigung der Wertstoffsammelplätze ausgezahlt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb beabsich-
tigt nun zur Verfahrensvereinfachung 2.400,00 Euro pro Kalenderjahr an die Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen zu überweisen.      

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, beschließt die geänderte 
Vereinbarung über die Reinigung der Wertstoffsammelplätze und deren Finanzierung zwi-
schen dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Gemein-
de Ostseebad Boltenhagen zu schließen.

Finanzielle Auswirkungen:

Einnahmen in Höhe von 2.400,00 Euro ab dem 01. Januar 2019 in der Haushaltsstelle 12 
11401 44110000 (Mieten und Pachten).

Anlagen:
Vereinbarungsentwurf
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12347
öffentlich
20.03.2018
Mareen Tech

Beschluss über den Antrag auf Berufung eines Mitgliedes in den 
Seniorenbeirat
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senio-
ren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen schlägt die Berufung eines weite-
ren Mitgliedes vor. Herr Kurt Stamer soll für den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern 
e.V. berufen werden. 

Gemäß § 3 Nr. 1 der Satzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
zuletzt geändert mit der 1. Änderung der Satzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen vom 10. Oktober 2012 besteht der Seniorenbeirat aus Mitgliedern der 
in der Gemeinde für Senioren tätigen Vereine und Verbände. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, Herrn Kurt St-
amer für den Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.in den Seniorenbeirat zu beru-
fen.

Finanzielle Auswirkungen:
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12353
öffentlich
23.03.2018
Mareen Tech

Beschluss über diverse Anträge von Vereinen und Verbänden auf 
finanzielle Unterstützung für das Jahr 2018
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senio-
ren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Im Amt Klützer Winkel liegen nachstehend genannte Anträge an die Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen auf finanzielle Unterstützung für das Jahr 2018 vor.
Da diese immer bis spätestens zum 01.03. des laufenden Jahres in der Verwaltung des Am-
tes Klützer Winkel vorliegen müssen, können später eingehende Anträge nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Der Antrag des Seniorenverein „Klützer Winkel“ e.V. vom 01.03.2018 ist am 06.03.2018 im 
Amt Klützer Winkel eingegangen. 

Antragsteller Verwendungszweck Gewährter Zu-
schuss 2017

Beantragter Zu-
schuss 
2018

1. SC Boltenhagen Vereinsarbeit 1.350,00 € 2.000,00 €
2. SC Boltenhagen Übungsleiter 500,00 € 500,00 €
3. Schulförderverein div. Aktivitäten - 1.000,00 €
4. DRK-Familienbil-
dungsstätte

Ganzheitliches Gedächtnis-
training für Senioren 400,00 € 500,00 €

5. Seniorenverein 
„Klützer Winkel“

Förderung der Vereinsarbeit 400,00 € Höhe nicht benannt

6. Sozialverband, 
Ortsverband 
Klütz/Boltenhagen

Arbeit mit Senioren und Be-
hinderten

400,00 € Höhe nicht benannt

7. Arbeitslosenver-
band,
Schuldnerberatung 
NWM

Beratung in Not geratener 
Bürger

- Höhe nicht benannt

8. VSC Boltenhagen 
e.V. 

Förderung des Sportes und 
der Jugendarbeit

400,00 € 1.250,00 €

9. Förderverein der 
FFW Boltenhagen

Förderung der Vereinsarbeit 150,00 € 500,00 €

Im Haushaltsplan für das Jahr 2018 sind folgende Mittel eingeplant:

12.28101.54159000 – Zuschüsse Vereine/Verbände 5.000,00 Euro. Davon waren in den 
letzten Jahr 1.000,00 Euro für den Seniorenbeirat der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
zweckgebunden. Es ist zu entscheiden, ob auch im Jahr 2018 so verfahren werden soll. 
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12.28101.54190000 – Zuschüsse für lfd. Zwecke Heimatpflege 400,00 Euro.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, nachstehend 
genannte Vereine und Verbände mit folgenden finanziellen Zuschüssen zu unterstützen:

Antragsteller Zuschuss 2018
Seniorenbeirat ..….. €
SC Boltenhagen – Vereinsarbeit …….. €
SC Boltenhagen – Übungsleiter …….. €
Schulförderverein …….. €
DRK-Familienbildungsstätte …….. €
Seniorenverein „Klützer Winkel“ …….. €
Sozialverband, Ortsverband Klütz/Boltenhagen …….. €
Arbeitslosenverband, Schuldnerberatung NWM …….. €
VSC Boltenhagen e.V. …….. €
Förderverein der FFW Boltenhagen …….. €

Finanzielle Auswirkungen:
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

X Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:12.28101.54159000
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Antrag SC Boltenhagen – Vereinsarbeit
Antrag SC Boltenhagen - Übungsleiter
Antrag Schulförderverein
Antrag DRK-Familienbildungsstätte
Antrag Seniorenverein „Klützer Winkel“
Antrag Sozialverband, Ortsverband Klütz/Boltenhagen
Antrag Arbeitslosenverband, Schuldnerberatung NWM
Antrag VSC Boltenhagen e.V.
Antrag Förderverein der FFW Boltenhagen
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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12354
öffentlich
23.03.2018
Mareen Tech

Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für die Verbesserung der Kin-
dertagesbetreuung im Jahr 2018
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senio-
ren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Mit Bescheid vom 06.03.2018 hat der Landkreis Nordwestmecklenburg dem Amt Klützer 
Winkel Landesmittel in Höhe von 28.605,66 € für den Amtsbereich Klützer Winkel bewilligt. 
Für die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ergibt sich aufgrund der ermittelten Anzahl der 
Kinder im Alter von 0 – 10 Jahre (mit Stichtag 31.12.2016 -von 129 Kinder) eine Zuweisung 
in Höhe von 4.580,98 €.
Die amtsangehörigen Städte und Gemeinden haben sicherzustellen, dass die Landesmittel 
zweckgebunden ausschließlich für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung einge-
setzt werden müssen. Für die Einsetzung der Gelder ist kein Nachweis zu führen. Ebenfalls 
ist der Zeitraum der Verwendung nicht begrenzt worden. Der Landkreis behält sich vor Stich-
proben vorzunehmen. Die Mittel sollen nicht in den Gemeindehaushalt einfließen.
Nach Rücksprache mit dem Landkreis sollen die Mittel für die Tagespflege, die Kindestages-
einrichtungen sowie dem Hort eingesetzt werden. Die Mittel dürfen nicht zur Elternentlastung 
dienen, sondern sollen zusätzliche Mittel für die Einrichtung bzw. Tagespflege darstellen und 
nicht in der Entgeltberechnung Berücksichtigung finden. Als mögliche Beispiele wurden Fort-
bildung, Qualifizierung, Projekte, Außenanlagen oder Schallschutz benannt. 
 
Im Jahr 2017 wurden der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Mittel in Höhe von 5.209,32 € 
durch den Landkreis Nordwestmecklenburg zur Verfügung gestellt. Diese wurden wie folgt 
aufgeteilt:

1. Jeweils 500,00 € für beide Tagesmütter
2. Prozentuale Aufteilung der verbleibenden Summe von 4.209,32 Euro an den Hort und 

die Kindertagesstätte in Boltenhagen sowie an die Kita in Klütz für die Anzahl der Kin-
der mit Wohnsitz in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

- Kita Boltenhagen: 1.849,15 €
- Hort Boltenhagen: 1.849,15 €
- Kita Klütz:    511,02 €

Die Verwaltung schlägt vor, die Verteilung der Mittel für das Jahr 2018 analog dem Jahr 
2017 vorzunehmen.

Neuer Sachverhalt:
Durch den Landkreis Nordwestmecklenburg wurde mit Schreiben vom 05.04.2018 ein Ände-
rungsbescheid erlassen. Für das Amt Klützer Winkel hat sich die Gesamtsumme auf 
28.026,18 € reduziert. Dementsprechend ergibt sich für die Gemeinde Ostseebad Boltenha-
gen mit 129 Kindern eine Zuweisung in Höhe von 4.376,97 €. Der Änderungsbescheid wurde 
dem Beschluss als Anlage beigefügt.
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Zuweisung 
zusätzlicher Landesmittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung im Jahr 2018 wie 
folgt zu verwenden:

1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. ……………………..
5. ……………………..

Finanzielle Auswirkungen:
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

x Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage:
Änderungsbescheid über die Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für die Verbesserung der 
Kindertagesbetreuung im Jahr 2018
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Zimmer A 2.16 • Rostocker Straße 76 • 23970 Wismar 

Telefon 03841 3040 5168 Fax 03841 3040 85168 
E-Mail A.Olschewski@nordwestmecklenburg.de 

Unsere Sprechzeiten 

Di 09:00 - 12:00 Uhr • 13:00 - 16:00 Uhr 

Do 09:00 - 12:00 Uhr • 13:00 - 18:00 Uhr 

Unser Zeichen 51.04/1 

Wismar, 05.04.2018 

Zuweisung zusätzlicher Landesmittel für die Verbesserung der Kindertages-

 

betreuung im Jahr 2018 
Hier: Änderungsbescheid 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in obiger Angelegenheit ergeht folgender Bescheid: 

1.Bewilligung 
Auf Grundlage eines Zuweisungsvertrages i. V. m. dem Beschluss des 
Jugendhilfeausschusses des Landkreises Nordwestmecklenburg (BV 029/51/2018) vom 
22.02.2018 erhalten Sie für das Jahr 2018 Landesmittel in Höhe von 

28.026,18 €. 

Die vorgenannten Landesmittel sind entsprechend der beigefügten Anlage 1, die Bestandteil 
dieses Bescheides ist, an die amtsangehörigen Städte und Gemeinden weiterzuleiten. 

2.Zweckbindung 
Die amtsangehörigen Städte und Gemeinden haben sicherzustellen, dass die Landesmittel 
zweckgebunden ausschließlich 

für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung 

eingesetzt werden. 

Begründung: 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg erhält auf Basis eines Zuweisungsvertrages für das 
Jahr 2018 Landesmittel mit dem Zweck der Verbesserung der Kindertagesbetreuung. 
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Der Landkreis Nordwestmecklenburg verpflichtet sich in diesem Vertrag Mittel in Höhe von 
464.680,78 € an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zweckgebunden 
weiterzuleiten. 
Grundlage für die Verteilung der Mittel ist die Anzahl der Kinder im Alter von 0-10 Jahren, 
welche zum Stichtag 31. Dezember 2016 in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 
ansässig waren. 

Die Auszahlung dieser Zuweisung ist frühestens nach Bestandskraft des 
Zuweisungsbescheides, die einen Monat nach Zugang dieses Zuweisungsbescheides 
eintritt, möglich. Diese Frist können Sie durch einen Verzicht auf die Einlegung eines 
Widerspruchs verkürzen. Senden Sie dazu die Anlage 2 „Rechtsbehelfsverzicht" ausgefüllt 
und unterschrieben im Original an die oben angegebene Adresse zurück. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Nordwestmecklenburg, 
Die Landrätin, Rostocker Straße 76, 23970 Wismar einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Fachdienst Jugend 

Anlagen:  
1.) Anlage 1 - Verteilung der Landesmittel 
2.) Anlage 2 - Rechtsbehelfsverzichtserklärung 
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Anlage1: Darstellung der Verteilung der Zuweisung im Amtsgebiet 

zum Änderungsbescheid vom 05.04.2018 

Name des Amtes / 
der Gemeinde 

Anzahl der Kinder im Alter 
von 0-10 Jahren 

(mit Stichtag 31.12.2016) 
Zuweisung 

in Euro 

 

Amt Klützer Winkel 826 28.026,18 € 

davon: 
Gemeinde Boltenhagen 129 4.376,97 € 

Gemeinde Damshagen 113 3.834,09€ 

Gemeinde Hohenkirchen 87 2.951,91 € 

Gemeinde Kalkhorst 150 5.089,50€ 

Gemeinde Klütz 266 9.025,38 € 

Gemeinde Zierow 81 2.748,33 € 
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- Anlage 2 - 

Absender: 
Amt Klützer Winkel 
Schlossstr. 1 
23948 Klütz 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
Die Landrätin 
Fachdienst Jugend 
Rostocker Straße 76 
23970 Wismar 

Rechtsbehelfsverzicht 

Betreff: Zuweisung zusätzlicher Mittel für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung 
im Jahr 2018 

Bezug: Änderungsbescheid vom 05.04.2018 

Bewilligungszeitraum: 2018 

Erklärung  

Den Zuweisungsbescheid habe ich erhalten: 

Mit dem Inhalt des Zuweisungsbescheides erkläre ich mich 

einverstanden und verzichte auf die Einlegung eines Rechtsbehelfes: II 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift 
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Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage

Federführend:
Leitende Verwaltungsbeamtin

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12376
öffentlich
05.04.2018
Ines Wien

Information zum Ausgang eines Verwaltungsstreitverfahrens zur 
Durchführung eines Bürgerentscheids
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Am 26. Juni 2017 wurde Klage zur Zulässigkeit des begehrten Bürgerentscheids zum Bau 
der Dünenpromenade erhoben. 
Am 23. März 2018 wurde das Urteil zugestellt. Das Verwaltungsgericht hat aufgrund der 
mündlichen Verhandlung vom 12. März 2018 die Klage abgewiesen. 
Bei der Entscheidung wurde darauf abgestellt, dass der Antrag der Kläger auf Durchführung 
des Bürgerentscheids nicht den Anforderungen an einen ausreichenden Kostendeckungs-
vorschlag für die Durchführung eines Bürgerentscheids genügt.

Anlagen:
Urteil des Verwaltungsgerichts Schwerin Aktenzeichen 1 A 2806/17
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Vorlage-Nr.: GV Bolte/18/12407                                                            Seite: 1/1

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/18/12407
öffentlich
18.04.2018

Beschluss zur Vermögensübertragung des Parkplatzes am Fest-
saal/an der Schule in das Sondervermögen des Eigenbetriebes der 
Kurverwaltung
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
In der Eigenbetriebsverordnung ist für einen Eigenbetrieb als Voraussetzung festgelegt, dass 
diese Betriebsform nach Art und Umfang für eine selbständige Wirtschaftsführung geeignet 
ist. Hierzu gehören sowohl klar abgrenzbare Leistungen als auch eine entsprechende Kapi-
talausstattung. Der nachstehende Beschluss beinhaltet keinen Eigentumsübergang im pri-
vatrechtlichen Sinne, sondern nur den Übergang vom Sondervermögen der Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, dass folgende 
Vermögensübertragung dem Parkplatz am Festsaal/ an der Schule in Boltenhagen betref-
fend in das Sondervermögen des Eigenbetriebes Kurverwaltung erfolgen:

 Teilfläche des Grundstücks Schule (Flur 1, Flurstück 374, Gemarkung Boltenhagen).

Die genaue Teilfläche sowie der dazugehörige Wert sind noch zu ermitteln und der Kurver-
waltung mitzuteilen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Keine
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Vorlage-Nr.: V Bolte/18/12325-1                                                            Seite: 1/2

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Kurverwaltung Boltenhagen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

V Bolte/18/12325-1
öffentlich
09.04.2018
Daniela Schmidt

Ideenwettbewerb Festwiese & Überdachung Kurpark
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Im Rahmen neuer Veranstaltungen, wie zum Beispiel „Wiesenklänge“ und eine Neuausrich-
tung der jährlich stattfindenden Märkte kommt der Festwiese ein höherer Stellenwert zu. 
Deshalb kam es in der Kurverwaltung zu Überlegungen die Festwiese in geeigneter Art und 
Weise um- bzw. auszubauen. 

Daneben wurde wiederkehrend seitens einiger Gemeindevertreter angefragt, inwieweit eine 
Überdachung des Kurparks möglich wäre.

Aus Sicht der Kurverwaltung würde sich für beide Projekte ein Ideenwettbewerb anbieten. 
Hierbei besteht die Möglichkeit, ein breites Spektrum von Teilnehmern zu erreichen und nicht 
geahnte Ideen hervorzubringen. In diesem Zusammenhang könnten auch planungsrechtliche 
Probleme berücksichtigt werden. Ein Ideenwettbewerb kann darüber hinaus zur Stärkung 
des Images des Ostseebades Boltenhagens beitragen.

Aus Sicht der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern bündelt ein Wettbewerb eine 
breite Palette verschiedener Lösungsansätze, motiviert die beteiligten Architekten und ver-
schafft dem Bauherrn neue, ungeahnte Erkenntnisse über sein Vorhaben.

Die Berater des Wettbewerbsausschusses der Architektenkammer fördern alle Wettbewerbe 
nach RPW 2013 im Bereich des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Berater sind im 
Wettbewerbswesen erfahren, für 5 Jahre gewählt und arbeiten ehrenamtlich. Sie sind kom-
petente Ansprechpartner für den Auslober bei Fragen zu Wettbewerbsart, Auslobungen, Teil-
nehmerkreis, Preisrichtern und Wettbewerbsbetreuern und Festsetzungen zu Preissummen 
und Vergütungen. Der Wettbewerbsausschuss prüft eingereichte Auslobungsunterlagen auf 
Ihre Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Richtlinien für Planungswettbewerbe und 
erteilt in diesem Fall 1 durch die Vergabe einer Registriernummer die Freigabe des Verfah-
rens.

Ein Wettbewerb bringt zweifache Lösungen zu einem Preis: den richtigen Partner und die 
richtige Lösung.

Die Möglichkeit der Ideenwettbewerbe wurde auf der Kurbetriebsausschusssitzung am 
21.03.2018 diskutiert und beraten. Die Kurbetriebsausschussmitglieder empfehlen einstim-
mig der Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen, dass sich die Kurverwaltung, um die 
geeignetste Wettbewerbsart, mögliche Kosten und die weitere Vorgehensweise besser beur-
teilen zu können, mit der Architektenkammer M-V in Verbindung setzen soll, um Realisie-
rungsvorschläge für die Umsetzung der Ideenwettbewerbe Festwiese und Kurpark zu erar-
beiten.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen beschließt, dass sich die Kurverwaltung 
Ostseebad Boltenhagen mit der Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern in Verbin-
dung setzt, um Realisierungsvorschläge für die Umsetzung der Ideenwettbewerbe Festwiese 
und Kurpark zu erhalten.
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Vorlage-Nr.: V Bolte/18/12325-1                                                            Seite: 2/2

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

X Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
X durch Haushaltsansatz auf Aufwandskonto: 4991

durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen: - Lebenslauf
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